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Neue Ansätze im marinen 

Fischereimanagement 

 

Vorwort 

 

Die Vortragsveranstaltung des wissenschaftlichen Beirats des 

Deutschen Fischerei-Verbandes (DFV) am 29. August 2012 be-

fasste sich mit „Neuen Ansätzen im marinen Fischereimanagement“. 

Die europäische Fischerei auf den Meeren befindet sich derzeit in 

einer Reformphase. Vor dem Hintergrund der bisherigen GFP (Ge-

meinsame Fischereipolitik) der EU sind Fischer, Fischereiwissen-

schaft und Verwaltungen in einer intensiven Diskussion zur Fische-

reipolitik der EU und deren Auswirkungen auf die Fischereipraxis. 

Die Vortragsveranstaltung griff die wesentlichen Elemente dieses 

Reformierungsprozesses in seinem Tagungsprogramm auf, das aus 

einem Vortragsteil (Vormittag) und einer Podiumsdiskussion (Nach-

mittag) bestand. 

 

Der wissenschaftliche Beirat hat damit eine für den Fischereitag 

neue Veranstaltungsform gewählt. Neben den reinen Fachvorträgen 

gab die Podiumsdiskussion sowohl den politischen Entscheidungs-

trägern, als auch den fischereilichen Interessenvertretern Gelegen-

heit, die verschiedenen Handlungsoptionen und Meinungsbilder im 

Lichte der fachwissenschaftlichen Ausführungen - also auf der 

Grundlage von Daten und Fakten - zu reflektieren. 
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Dies ist umso wichtiger, weil die öffentliche Diskussion um die 

fischereiliche Nutzung von Meeresökosystemen oftmals durch 

interessengeleitete Darstellungen, fachlich fragwürdige Behauptun-

gen und Besorgnisse geprägt ist. Für die betroffenen Fischereibe-

triebe ist es häufig unverständlich, dass ihr objektiv verhältnismäßig 

geringer Einfluss auf die Meeresumwelt so heftig problematisiert 

wird. Dabei ist es unstrittig, dass die Mortalität bewirtschafteter Be-

stände bestmöglich ermittelt werden sollte. An erster Stelle sehen 

auch die Praktiker zunächst die Vermeidung und Minimierung un-

erwünschter Fänge, die leider - nicht zuletzt durch den europaweiten 

Niedergang der fangtechnischen Forschung - auf der Reform-

Agenda nur eine Nebenrolle spielt. Das „highgrading“, also der 

Rückwurf marktfähiger Größenklassen mit geringerem Marktwert, ist 

schließlich bereits verboten. Die Diskussion sollte unter dem Primat 

von Nachhaltigkeit stehen und den technischen Fortschritt mit ein-

beziehen. In diesem Spannungsfeld sieht es der wissenschaftliche 

Beirat des Deutschen Fischerei-Verbandes als seine vorrangige Auf-

gabe an, die aktuellen Kernfragen in den Mittelpunkt der Diskussion 

zu rücken, die aus fachlicher Sicht für die Meeresnutzung die größte 

Bedeutung haben. 

 

Zentrales Element der Veranstaltung war daher die Thematik einer 

nachhaltigen Bestandsbewirtschaftung und das Konzept des Maxi-

mal Sustainable Yield (MSY = maximaler nachhaltiger Dauerertrag). 

Der Ökosystemansatz und die politischen Aspekte der Reform 
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waren besonderer Inhalt der Veranstaltung. Nach einer Darstellung 

von Seiten der EU zu den Entscheidungsprozessen und der Rolle 

des Europäischen Parlamentes, wurde von Experten fischereiliche 

Themen wie die Vermeidung unerwünschter Beifänge, die Vor- und 

Nachteile handelbarer Quoten, der Ökosystemansatz im Manage-

ment sowie die GFP-Reform vorgetragen. In der vorliegenden 

Broschüre des Deutschen Fischerei-Verbandes sind die gehaltenen 

Vorträge als Zusammenfassungen zu finden. 

 

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde unter Einbeziehung des 

Publikums eine Podiumsdiskussion mit den Referenten sowie Ver-

tretern des BMELV und DFV durchgeführt. Ebenso wie die Vortrags-

folge, wurde diese hervorragend moderiert von Dr. Gerd Kraus, 

Leiter des Instituts für Seefischerei im Johann Heinrich von Thünen 

Institut. Die überaus interessante und konstruktive Veranstaltung 

führte zum besseren Verständnis der komplizierten Materie und 

brachte einen intensiven Gedankenaustausch zwischen den ver-

schiedenen Gruppen.  

 

Allen Referenten, Diskussionsteilnehmern sowie insbesondere 

Herrn Dr. Kraus sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. 
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Die gut besuchte Vortragsveranstaltung des Wissenschaftlichen 

Beirats des DFV im August 2012 war damit ein guter Erfolg und 

brachte einen Fortschritt in der Diskussion um die Nachhaltigkeits-

wende in der marinen Fischereipolitik. 

 

 

Dr. Helmut Wedekind 

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats 
des Deutschen Fischerei-Verbandes 
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Zentrale Elemente und Position des Europäischen 

Parlamentes (Rede) 

 

Ulrike Rodust 

 

 

Ich freue mich heute mit Ihnen über die Reform der GFP sprechen 

zu dürfen. Die Veranstalter haben mich gebeten über die Rolle des 

Europäischen Parlaments bei der Formulierung der neuen Fischerei-

politik zu sprechen. Als Europaabgeordnete halte ich dies natürlich 

für eine sehr gute Idee.  

 

Wer sich mit Fischereipolitik beschäftigt, merkt schnell, dass die 

zentralen Entscheidungen in Brüssel getroffen werden: Jeder 

Fischer hat sich schon einmal über die Regeln der Europäische 

Kommission geärgert und jeder von Ihnen wartet gespannt darauf, 

welche TACs und Quoten die Fischereiminister im Dezember für die 

Nordsee beschließen.  

 

Vom Europäischen Parlament war bisher weniger die Rede. Aus 

gutem Grund: Bis Ende 2010 hatten wir Europaabgeordneten zur 

Fischereipolitik nichts zu sagen. Doch mit dem neuen EU-Grund-

lagenvertrag (dem Vertrag von Lissabon) hat sich das schlagartig 

geändert: Plötzlich geht ohne Parlament (fast) gar nichts mehr!  
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Wo früher noch der Rat der Fischereiminister allein entschieden hat, 

können heute ohne unsere Zustimmung keine neuen Verordnungen 

und Richtlinien erlassen werden. 

 

Ich glaube, das ist ein echter Fortschritt: Einerseits, weil wir als 

direkt gewählte, öffentlich tagende Volksvertreter genauer hingucken 

müssen, weil wir direkt Verantwortung übernehmen müssen für 

unsere Entscheidungen. Andererseits, weil ich hoffe, dass dieses 

Mal tatsächlich eine wirkliche Reform der Europäischen Fischerei-

politik gelingen kann, weil eben nicht der Rat allein das letzte Wort 

haben wird.  

 

Denn genau daran – an den tatsächlichen und genauso oft an den 

vermeintlichen nationalen Interessen, die für den einzelnen 

Fischereiminister im entscheidenden Moment doch immer schwerer 

wiegen als das „große Ganze“ – sind meiner Ansicht nach bisherige 

Reformversuche gescheitert. Was uns an einen Punkt bringt, an 

dem wir feststellen müssen: 

 

Die bisherige GFP ist ein Beispiel für Politikversagen – niemand ist 

mit ihr glücklich. Wir stehen jetzt vor einer Mammutaufgabe, bei der 

es darum geht Fischbestände und Fischereibetriebe gleichermaßen 

zu retten.  

 



7 

Konkret bedeutet das, dass wir in den nächsten Monaten gemein-

sam die richtigen Antworten finden müssen!  

 

Wie gesagt: Wir sind neu im Spiel. Viele müssen das EP und seine 

komplexen Strukturen erst noch richtig kennen lernen. Deshalb ein 

paar Worte zu unserer Arbeitsweise:  

 

Wichtig ist zu wissen, dass das EP als erstes dran ist, sich zu dem 

Kommissionsvorschlag zu äußern. Die Grundsatzeinigung über die 

GFP-Reform, auf die sich die Minister Mitte des Monats in Luxem-

burg geeinigt haben, war deshalb auch noch keine formelle.  

 

Tatsächlich wird der Ministerrat erst auf unsere Stellungnahme aus 

erster Lesung offiziell reagieren. Diese erarbeiten wir derzeit im 

Fischereiausschuss. Vom Parlamentsplenum beschlossen oder 

auch abgeändert wird sie dann im November. 

 

Unser Ausschuss, der aus 25 Abgeordneten besteht, hat zunächst 

für jeden Teil des Reformpakets einen Berichterstatter oder eine 

Berichterstatterin bestellt.  

 

Dies gilt sowohl für die drei gesetzgeberischen Teile des Pakets, als 

auch für Strategiepapiere wie zum Beispiel zur "Fischereiaußen-

politik" - auch hier wird das EP eine Stellungnahme erarbeiten. 
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Außerdem wird es einen gesonderten Text zur Klein- und 

Küstenfischerei geben.  

 

Was macht so ein Berichterstatter? Der Berichterstatter spielt eine 

ganz zentrale Rolle, da er als erstes Änderungsvorschläge 

erarbeiten darf und später sowohl parlamentsintern als auch 

gegenüber Rat und Kommission Kompromissverhandlungen leitet.  

 

Es handelt sich also um wichtige, begehrte Positionen, die traditio-

nell nach einem ausgeklügelten System zwischen den Fraktionen 

aufgeteilt werden.  

 

Und deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass ich ziemlich hart 

darum kämpfen musste, als Berichterstatterin für die Grundverord-

nung, dem Kernstück der neuen Fischereipolitik, benannt zu 

werden. 

 

Ende Mai habe ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Fischerei-

ausschuss einen Berichtsentwurf präsentiert. Ich habe einen Text 

formuliert, von dem ich hoffe, dass er intensiv gelesen und kritisch, 

aber konstruktiv, diskutiert wird.  

 

Meinem Bericht liegt die Überzeugung zu Grunde, dass wir mit 

unseren natürlichen Ressourcen achtsam umgehen müssen, damit 

wir sie für uns Menschen heute und morgen nutzen können. 
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Ich will keine gedankenlose Politik, die nicht an morgen denkt, und 

die Fischbestände so sehr unter Druck setzt, dass für zukünftige 

Generationen nichts mehr übrig bleibt. 

 

Ich will aber auch keine Politik, die Bedürfnisse der Fischer aus den 

Augen verliert. Ich will eine Politik der Vernunft.  

 

Was heißt das konkret? Was sollten wir unternehmen, damit unsere 

Ressourcen vernünftig bewirtschaftet werden? 

 
Die Kommission schlägt als Ziel der Verordnung vor, bis 2015 alle 

Bestände auf MSY-Niveau zu bringen, um somit die im Jahr 2002 in 

Johannesburg von der Weltgemeinschaft beschlossenen Ziele 

umzusetzen. 

 

Ich unterstütze das und meine, wir sollten dies als Grundsatzziel 

festschreiben, selbst wenn es ein paar Bestände geben wird, wo das 

MSY-Ziel bis 2015 nicht erreicht werden wird.  

 

Eine grundsätzliche Festlegung des Ziels wird aber nicht 

ausreichen.  

 

Wir müssen auch wissen, wie wir konkret dort hinkommen. Die 

Kommission möchte dies in Mehrjahresplänen regeln. Alle, wirklich 

alle: Regierungen, Parlamentarier, Fischer, Umweltschützer sind 
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sich einig, dass Mehrjahrespläne das Mittel der Wahl sind. Aber: in 

den letzten vier Jahren wurde kein einziger neuer Plan beschlossen.  

 

Warum? "Schuld" ist der Lissabon-Vertrag, der dem Europäischen 

Parlament die Mitentscheidung anvertraut. Viele Mitgliedsstaaten 

sind hiermit nicht einverstanden und wollen das EP nicht beteiligen. 

Um das Parlament zu umgehen, müsste sie aber Einstimmigkeit 

herstellen - was dank einiger wenigen verantwortungsvollen 

Regierungen auch nicht klappt. Im Ergebnis sind die Verfahren 

komplett blockiert. Das ist eine Schande!  

 

Ich hoffe, dass wir im Laufe der Kompromissverhandlungen zur GFP 

auch hierfür eine Lösung finden. Aber als verantwortungsbewusste 

Politikerin muss ich natürlich auch für den worst case planen: Wenn 

es keine Langzeitmanagementpläne gibt, machen wir 

Langzeitmanagement durch die Grundverordnung.   

 

Deswegen steht in meinem Text, dass wir den Rat 

rechtsverbindlich  verpflichten, die fischereiliche Sterblichkeit bis 

2015 auf ein MSY-kompatibles Niveau (Fmsy) abzusenken und an-

schließend natürlich auch auf diesem Niveau zu halten. 

 

Einige Kollegen haben von mir gefordert, dass Bmsy, also die 

Biomasse, für die Ratsentscheidungen verbindlich sein soll. Das 

würde aber - angesichts der natürlichen Schwankungen der Größe 
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der Bestände - dazu führen, dass auch die TACs von Jahr zu Jahr 

extrem schwanken. Wenn der Bestand in einem Jahr einmal aus 

biologischen Gründen kleiner ist, müsste die Fischerei dann ein-

gestellt werden! 

 

Das können und wollen wir unseren Fischern nicht antun! 

 

Ein strenges und konsistentes Management nach Fmsy ist das, was 

die Vernunft gebietet und was langfristig zu stabilen und größeren 

Fängen für unsere Fischer führen wird. 

 

Das von der Kommission vorgeschlagene Rückwurfverbot ist aus 

meiner Sicht ein weiterer wichtiger Punkt zum Schutz der 

Ressourcen im Interesse der Menschen. 

 

Warum? Wir können es nicht verantworten, dass essbarer Fisch ge-

tötet, aber nicht gegessen wird. Wissenschaftler gehen von bis zu 

1,8 Millionen Tonnen Rückwürfen in der EU aus, eine unvorstellbare 

Zahl. Das kann man den Konsumenten nicht erklären.  

 

Ein Rückwurfverbot schafft die richtigen Anreize für verbesserte 

Selektivität, durch die Entwicklung und Nutzung von modernen 

Netzen usw. 
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Aber: So wie die Kommission es vorschlägt, funktioniert das 

Rückwurfverbot nicht. 

 

Ich habe vor dem Verfassen des Berichts analysiert, welche 

Probleme bei einem Rückwurfverbot auftauchen könnten und biete 

in meinem Bericht Lösungen an. 

 

Ich schlage folgende Änderungen vor: 

1) eine Verpflichtung für Mitgliedsstaaten Pilotpro-

jekte zur Erhöhung der Selektivität durchzuführen, 

um die Fischer auf das Anlandegebot vorzu-

bereiten und ihnen bei der Beifangreduzierung zu 

helfen 

 

2) eine Ausrichtung der finanziellen Unterstützung 

auf diejenigen Fischereien, in denen ein Anlande-

gebot besonders schwierig umzusetzen ist 

 

3) ein schrittweises und fischereibasiertes  (und 

nicht artenbasiertes) Vorgehen, so dass vor In-

krafttreten des Anlandegebots Detailregeln in 

Mehrjahresplänen erarbeitet werden können 

 

4) Ausnahmen für kleine Mengen Beifangmengen, 

wenn diese an Land nicht verarbeitet werden kön-
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nen - z. B. weil es keine Fischmehlfabrik in 

vertretbarer Nähe gibt 

und 

5) Eine grundsätzliche Ausnahme für alle Beifänge, 

die bei Rückwurf ins Meer eine hohe Überlebens-

wahrscheinlichkeit aufweisen. 

 

Mit diesen Änderungen wird das Rückwurfverbot aus meiner Sicht 

umsetzbar. 

 

Neben dem Management der Ressourcen ist eine weitere Frage für 

mich zentral: Wer darf fischen?  

 

Wer bekommt das Privileg unsere gemeinsamen, von Generation zu 

Generation vererbten natürlichen Ressourcen zu nutzen?  

 

Derjenige, der immer schon gefischt hat und der aus einer 

Fischerfamilie kommt? Der Kleinfischer, der mit seiner Fischerei 

besonders viele Arbeitsplätze schafft?  

 

Oder doch eher der Großbetrieb, der international besonders 

wettbewerbsfähig ist? Oder der Fischer, der besonders umwelt-

schonend fischt? 

 

Ich habe hierauf keine abschließende Antwort. 
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Es gibt auch keine einfache Antwort, sondern es müssen vor Ort in 

den Mitgliedsstaaten faire und politische Lösungen gefunden 

werden. Nichtsdestotrotz sollte die EU hierzu die richtigen 

Leitplanken setzen. 

 

Wie sollten diese aussehen: 

 

1) Zunächst muss überhaupt eindeutig entschieden werden, 

wer das Recht hat zu fischen. Aus diesem Grund habe ich 

aus dem vieldiskutiertem TFC-System ein FC-System ge-

macht. Dieses würde zu einer klaren Zuordnung der Fang-

mengen an den einzelnen Fischereibetrieb führen, aber erst 

einmal ohne Übertragbarkeit, so wie dies z. B. in Deutsch-

land ja auch schon weitgehend geschieht. Als Laufzeit sehe 

ich 8 (statt 15) Jahre vor. 

 

2) Die Mitgliedsstaaten müssen dafür sorgen, dass eine echte 

politische Debatte über die Vergabe der Fangrechte statt-

findet. 

 

und  

 

3) Die Mitgliedsstaaten müssen eine vorrangige Vergabe der 

Fangrechte an Kleinfischer zumindest prüfen! Das gleiche gilt 
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auch für einen möglichen vorrangigen Zugang für Klein-

fischer zur 12-Meilen-Zone. 

 

Auch für unser "Problemkind" - das Mittelmeer - müssen wir Wege 

finden, wie die Bestände gemanagt werden. Wir müssen außerdem 

den Mitgliedsstaaten Mittel an die Hand geben, stärker zu 

regulieren, wer wo fischen darf. 

 

Eines der größten Probleme im Mittelmeer ist die Kontrolle, da es 

sehr viele verschiedene kleine Häfen und Anlandemöglichkeiten 

gibt. Ich schlage deshalb vor, im Mittelmeer ein System von 

raumbasierten Fischereirechten (TURFs) einzuführen. Hierbei wird 

einer Gruppe von Fischern ein bestimmtes Gebiet zugeteilt, in 

welchem sie fischen dürfen.  

 

Dieses rechtebasierte Instrument erhöht das Verantwortungsgefühl 

der Fischer. Sie ermöglicht Formen der Selbstkontrolle bzw. der 

gegenseitigen Kontrolle durch die Fischer selbst, denn diese haben 

ein Interesse daran, dass niemand illegal in ihrem Gebiet fischt.  

 
Darüber hinaus sollte die EU in Meeresbecken, in denen sie Fisch-

bestände mit Nicht-EU Staaten teilt (und hier sind insbesondere das 

Mittelmeer und das Schwarze Meer zu nennen) anstreben, ein ver-

bessertes gemeinsames Fischereimanagement zu erreichen.  
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Was die Aquakultur angeht, setze ich mich dafür ein, dass sie ein 

wichtiger Pfeiler des EU-Fischereisektors wird und gemeinsam mit 

der Wildfischerei zur Nahrungsmittelsicherheit in der EU beiträgt. 

Wir sollten uns in diesem Bereich auch qualitative Ziele setzen, so-

dass, in absehbarer Zeit, die Importabhängigkeit der EU reduziert 

wird.  

 

Wir müssen dafür sorgen, dass EU-Bürger mit hochwertigen 

Aquakulturprodukten versorgt werden, bei deren Produktion die 

Umwelt- und Sozialstandards der EU eingehalten werden.  

 

Und wir müssen den europäischen Produzenten helfen und sie von 

unnötiger Bürokratie und unnötigen Kosten verschonen.  

 

Nun kennen Sie die wesentlichen Aspekte der 227 Änderungs-

vorschläge – gegenüber dem Text der Kommission – die ich dem 

Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments vorgeschlagen 

habe.  

 

Meine Kollegen und Kolleginnen haben nun noch 2322 weitere 

Änderungsanträge hinzugefügt. Diese gehen naturgemäß in viele 

verschiedene Richtung und es ist schwer, diese jetzt in wenigen 

Sätzen zusammenzufassen. Grundsätzlich kann man aber sagen, 

dass eine Mehrheit der Abgeordneten die wichtigsten Reformziele - 
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also eine strenge Orientierung an MSY und ein klar terminiertes 

Rückwurfverbot - unterstützen. 

 

Jetzt wird es meine Aufgabe sein, einen Kompromiss auszuhandeln, 

der dann eine Mehrheit im Plenum des Europäischen Parlaments 

findet. Im Anschluss ist der Rat dran. Und der wird sich noch in 

erheblichem Maße bewegen müssen! 

 

Was wir da im Juli vom Rat als Vorgeschmack bekommen haben, 

war viel zu mager: der Text, der nach 18 Stunden Verhandlungen 

beschlossen wurde, war bis zum Ende schwer umstritten.  

 

Fünf Länder haben gegen den Kompromiss gestimmt, Schweden 

und die Niederlande, weil er ihnen nicht umweltfreundlich genug 

war, Malta, Slowenien und Portugal weil er ihnen zu weit geht. 

 

Was beinhaltet der Kompromiss: 

 

Fangen wir mit dem Positiven an: 

 

Ein Rückwurfverbot  soll Schritt für Schritt eingeführt werden - in 

dem Text stehen echte Deadlines. Leider ist der Text aber etwas 

widersprüchlich geworden; wohl, um alle Länder an Bord zu be-

kommen. 
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Es gibt viele Ausnahmen, um den Discard-Ban für die Fischer 

leichter erträglich zu machen. Auch ich bin in meinem Bericht für 

gewisse Ausnahmen, aber der Rat geht hier zu weit. So sollen bis 

zu 10 Prozent der Beifänge auf Fänge der Zielfischart angerechnet 

werden können, ohne jede Vorbedingung. Bei mir dürfen 5 Prozent 

angerechnet werden, aber erst wenn im ganzen Land keine Quote 

mehr für die Beifangart verfügbar ist.  

 

Der Rat hält sich außerdem eine Hintertür zur Umgehung des 

Rückwurfverbots sperrangelweit offen: In Mehrjahresplänen kann 

der Discard-Ban für einzelnen Fischereien wieder aufgehoben 

werden. Und da der Rat Mehrjahrespläne im Moment blockiert, 

können diese Schlupflöcher auch ohne EU-Verordnung, als 

nationale Initiative genutzt werden. Das meinen wir nicht, wenn wir 

als EP von Regionalisierung und Dezentralisierung sprechen! 

 

Zu MSY, also dem Ziel, die Überfischung zu beenden: nun steht im 

Text "nach Möglichkeit 2015" und "spätestens 2020". Meine Angst 

ist, dass das in der Praxis heißt, dass bis 2020 gar nichts passiert. 

So lange können wir nicht warten!!! 

 

Unklar ist auch die rechtliche Verbindlichkeit dieser Vorgaben. Hier 

muss das Europäische Parlament ein besseres Ergebnis erreichen! 

Beim Zieljahr lasse ich mit mir reden, aber 2020 ist definitiv zu spät. 
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Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass der Rat diese Vorgabe bei der 

jährlichen Festsetzung der Fangmengen auch umsetzen muss! 

 

Hier wird es einen echten interinstitutionellen Kampf "EP gegen Rat" 

geben, denn der Rat will freie Hand bei der Quotenfestsetzung. 

 

Viele Punkte werden leider vom Rat komplett ignoriert: Es gibt kein 

Rezept gegen Überkapazitäten und keine Strategie um Kleinfischer 

zu stärken.  

 

Bei diesen Punkten werden wir als Parlament Lösungen 

vorschlagen müssen. Ich habe dies in meinem Bericht gemacht, 

meine Kollegen haben in ihren Änderungsanträgen ebenfalls ge-

zeigt, dass sie hier etwas bewegen wollen. Ich freue mich auf die 

Aufgabe, hieraus einen Text zu stricken, der für die nächsten 10 

Jahre die Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Fischerei-

politik bildet! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
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Innovationen zur Vermeidung von unerwünschten 

Beifängen und Discards 

 

Christopher Zimmermann 
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Das Prinzip des maximalen Dauerertrages im 

Ökosystemkontext 

 

Gerd Kraus 
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Vor- und Nachteile handelbarer Fangquoten 
 

Ralf Döring 
 

 

Zusammenfassung 

 

In Europa werden in mehr und mehr Ländern handelbare Fang-

quoten (ITQ) eingeführt. Für die Reform der gemeinsamen Fische-

reipolitik hatte die EU-Kommission nun auch ein verbindliches 

nationales System handelbarer Fangquoten in ihren Verordnungs-

vorschlag aufgenommen. In Bezug auf eine mögliche Einführung 

werden seit Längerem Vor- und Nachteile von ITQ diskutiert, da es 

mittlerweile in vielen Ländern auch Erfahrungen mit der konkreten 

Umsetzung gibt.  

 

In diesem Artikel werden einige Vor- und Nachteile gegenüber-

gestellt. Als Vorteil wird z. B. die Verringerung von Überkapazitäten 

und effiziente Nutzung der in der EU den Fischern vom Ministerrat 

zugestandenen Gesamtfangmenge, als Nachteile z. B. die Konzen-

tration von Fangrechten in wenigen Händen und die Probleme für 

junge Fischer, in die Fischerei einzutreten, genannt. Einige der 

öffentlich diskutierten Vor- oder Nachteile sind schwierig wissen-

schaftlich zu belegen, werden aber aufgegriffen. Es gibt auch einige 

Auswirkungen, die als Vor- oder Nachteile interpretiert werden kön-
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nen. Der Text soll deshalb zu keiner Schlussfolgerung kommen, ob 

ein solches System in Deutschland eingeführt werden sollte. Ich 

stelle aber zum Abschluss dar, dass das deutsche Quotenver-

teilungssystem durch die Möglichkeit des Kaufs von Fahrzeugen mit 

dazugehöriger Quote faktisch ein ITQ-System ist. Allerdings muss 

das Fahrzeug in Fahrt gehalten werden und dies verursacht hohe 

Zusatzkosten für eine zusätzliche Quotennutzung. Darüber hinaus 

gibt es keine Regelungen, wie Rechtekonzentration oder die Ten-

denz zum Verkauf von Quoten von kleinen auf größere Fahrzeuge 

vermieden werden könnte. Daher wäre zu überlegen, ob nicht ein 

gut gestaltetes ITQ-System die fischereipolitischen Ziele besser 

erreicht, als das heutige.  

 

 

Einleitung 

 
Die EU-Fischereipolitik befindet sich derzeit regulär in einem 

Reformprozess, der durch die Verabschiedung einer neuen Grund-

verordnung, voraussichtlich im Laufe des Jahres 2013, abge-

schlossen sein wird. Im Grünbuch zur Reform (KOM(2009)163) 

hatte die EU-Kommission Ergebnisse der letzten Grundverordnung 

analysiert. Als ein wesentlicher Punkt dabei wird dort das Problem 

anhaltender Überkapazitäten in Teilen der europäischen Flotte ge-

nannt. Dies führt u. a. dazu, dass zu viel Kapital in die Flotte 

investiert wurde, dass es Anreize gibt, mehr zu fangen als erlaubt, 

und dass die ökonomische Lage vieler Flottensegmente weiter 
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schlecht ist. In der Vergangenheit hat die EU versucht, über die 

Festlegung einer Obergrenze an Bruttoraumzahl (BRZ) und Maschi-

nenleistung (KW) die Flottenkapazitäten zu begrenzen. Dies war 

offenbar nicht erfolgreich. Diese technischen Größen sagen nichts 

darüber aus, wie effizient die Fahrzeuge Fisch fangen können. 

Durch Modernisierungen kann außerdem bei gleicher BRZ oder 

gleicher KW-Leistung der Fang gesteigert werden.  

 

Die Folgerung aus dieser Analyse ist für die Kommission, 

handelbare Fangquoten (ITQ) auf nationaler Basis für die EU vorzu-

schlagen (KOM (2011) 425). Damit müssten alle Länder, die dies 

noch nicht getan haben, ITQs einführen. Das vorgeschlagene 

Modell folgt dabei im Wesentlichen dem dänischen ITQ-System mit 

etlichen Sonderregelungen.  

 

Aufgrund der sehr kontroversen Debatte zu ITQs auch in 

Deutschland habe ich auf Wunsch der Veranstalter für die Vortrags-

veranstaltung beim Fischereitag 2012 eine Gegenüberstellung der 

Vor- und Nachteile einer Einführung vorgenommen. Zusätzlich dazu 

wurde noch das deutsche Quotensystem analysiert, um festzu-

stellen, wieweit es von einem ITQ-System entfernt ist.  
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Grundsätzliche Anmerkungen 

 

In mehr und mehr Ländern werden handelbare Fangquoten einge-

führt. Dies gilt auch für die EU wo u. a. in Dänemark, Estland, den 

Niederlanden und Schweden (mit Einschränkungen auch noch in 

anderen Ländern) für einzelne oder alle Flottensegmente/ 

Fischereien ITQs eingeführt worden sind. Der Vorschlag der EU-

Kommission, ITQs national obligatorisch vorzuschreiben, bedeutet 

also nicht für alle Länder die Notwendigkeit der Änderung ihres 

Quotenverteilungssystems. Allerdings hat der EU-Ministerrat in 

seinem vorläufigen Beschluss zur Reform die obligatorische Ein-

führung nicht übernommen, sondern belässt die Entscheidung für 

ein bestimmtes System bei den Mitgliedsländern. Es bleibt nun 

abzuwarten, wie die Entscheidung nach der Diskussion mit dem 

Europäischen Parlament letztlich aussehen wird.   

 

Handelbare Fangquoten sind keine Eigentumsrechte an Fischbe-

ständen, wie sehr oft fälschlicherweise angenommen wird (FAO, 

o. J.). Den Fischern wird vom Eigentümer (den Nationalstaaten) ein 

Nutzungsrecht an einem festen Prozentsatz der Fangquote eines 

Landes übertragen. Dies kann auf unbestimmte oder bestimmte Zeit 

geschehen. Die EU-Kommission hat eine Mindestlaufzeit von 15 

Jahren vorgeschlagen. Es ist also nicht so, dass die Ressource im 

klassischen Sinne ‚privatisiert‘ wird. Die eingeführten ITQ-Systeme 

zeigen darüber hinaus große Unterschiede. Dies betrifft häufig 
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Regelungen zur Vermeidung von Rechtekonzentration in wenigen 

Händen oder Sonderregelungen für Neueinsteiger. Somit gibt es 

nicht ‚das ITQ-System‘.  

 

Interessant ist, dass ITQs zunächst vor allem in Ländern eingeführt 

wurden, die entweder über keine lange Fischereihistorie verfügten 

(z. B. Neuseeland, da hier die nicht küstennahe Fischereiflotte erst 

in den 1980er Jahren nach Ausweisung der ausschließlichen Wirt-

schaftszone aufgebaut wurde) oder der Fischereisektor eine hohe 

Bedeutung für die Gesamtökonomie des Landes hatte (z. B. Island).  

 

Die im Folgenden dargestellten Vor- und Nachteile von ITQs be-

ziehen sich auf die wissenschaftliche und politische Diskussion. Da-

bei ist es manchmal von der Sichtweise des Betrachters abhängig, 

ob eine Entwicklung als Vor- oder Nachteil interpretiert wird1. Es soll 

auch deshalb keine reine Faktendarstellung vorgenommen werden, 

da z. T. noch keine Informationen zu bestimmten Folgen der Einfüh-

rung vorliegen. Es ist aber wichtig, alle Vor- und Nachteile zu 

benennen, da manchmal in öffentlichen (wissenschaftlichen) Dis-

kussionen Aussagen getroffen werden, die nicht auf wissenschaft-

licher Analyse, sondern z. B. auf Ergebnissen reiner ökonomischer 

                                                 
1 So wird immer wieder betont, dass hohe Beifänge in ITQ-Systemen reduziert werden, da sie 
unnötige Kosten verursachen. Aktuelle Zahlen aus Dänemark zeigen jedoch, dass das 
Highgrading (Austausch kleiner gegen große Individuen) zugenommen hat. Es müssten jetzt 
also weitergehende Regelungen erlassen werden, um die Reduktion des Beifangs zu 
erreichen (z.B. ein Discard-Verbot).  
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Modellrechnungen basieren. Soweit möglich werden aber wissen-

schaftliche Ergebnisse präsentiert oder Literaturquellen genannt.  

 

Vorteile handelbarer Fangquoten 

 

Der Hauptgrund der EU-Kommission für die Einführung von ITQ ist 

die prognostizierte Reduzierung von Überkapazitäten. Mit ITQs 

seien Fischer in der Lage, Quoten zu kaufen oder zu verkaufen. 

Derjenige Fischer mit den geringsten Kosten wird für die Quote am 

meisten bieten können. Fischer mit hohen Fangkosten werden des-

halb Quoten verkaufen oder verleihen und selbst nicht mehr darauf 

fischen (im Zweifelsfall das Schiff abwracken). Ein möglicher Vorteil 

der ITQs ist somit, dass die festgelegte Gesamtfangmenge mit den 

geringsten Kosten effizient abgefischt werden kann. Zusätzlich wird 

sich die Flottenkapazität auf das Maß reduzieren, das für die vor-

handenen Fangmöglichkeiten optimal ist. Die folgende Abbildung 1 

zeigt schematisch die ‚gewünschte‘ Entwicklung in der Fischerei.  
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Gesamterlöse
Gesamtkosten

Aufwand

Gesamterlöse

GesamtkostenMEY

MSY

Keine Profite
Ressourcenrente = 0

 
Abb. 1:  Maximum Economic Yield als Managementziel 

 

In einer Fischerei ohne Beschränkungen des Fischereiaufwandes 

werden solange Fahrzeuge in die Fischerei eintreten, bis sich Ge-

samterlöse und Gesamtkosten ausgleichen (keine Profite, 

Ressourcenrente = 0). Ein Problem dabei ist, dass der Fischereiauf-

wand so hoch wird, dass der Bestand überfischt wird (unterhalb der 

MSY-Bestandsbiomasse liegt). Ziel des Managements und in 

diesem Fall der Einführung von ITQ ist die Reduktion des Fang-

aufwandes auf das Niveau des Maximum Economic Yield (MEY).2  

                                                 
2 In Australien wurde der Maximum Economic Yield inzwischen als Managementziel verankert 
(Dichmont et al. 2010). 
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Ein weiterer diskutierter, sehr wichtiger Vorteil von ITQ ist die 

langfristige Perspektive für die Fischer. Dies wird auch deutlich 

durch die vorgeschlagene 15-Jahre-Regelung seitens der EU-

Kommission. Die Fischer haben Sicherheit darüber, wie hoch ihr 

Anteil an der Gesamtfangquote in einem festgelegten Zeitraum sein 

wird. Zwar kann die Gesamtfangquote erheblich schwanken, jedoch 

besteht eine stärkere Sicherheit als heute mit einem System 

individueller einjährigen Quoten. Die individuellen Quoten sind in 

Deutschland zwar den Fischern kaum zu nehmen, da die Fischer 

durch die schon sehr lange währende Praxis eine Art Gewohn-

heitsrecht an den Quoten erworbenen haben (was auch vor Gericht 

standhält), jedoch haben sie keine wirklich verbrieften Rechte über 

mehrere Jahre wie es in einem ITQ-System nach Vorschlag der EU-

Kommission der Fall wäre. Die längere Sicherheit beinhaltet zusätz-

lich einen möglichen Anreiz, die Höhe der Gesamtquote durch Betei-

ligung an Schonungsmaßnahmen eventuell zu verbessern. Dies 

könnte als Investition in den Bestand gewertet werden, den die 

Fischer nun eher unternehmen, da sie individuell Vorteile daraus 

haben würden.  

 

Gerade in wissenschaftlichen Publikationen werden oft Vorteile 

durch die Einführung von ITQ in Bezug auf eine Verringerung der 

sogenannten negativen externen Effekte hervorgehoben. Hiermit 

sind vor allem negative ökologische Auswirkungen der Fischerei 

gemeint, u. a. Beifänge an Nichtzielarten oder Beeinträchtigung von 
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Bodenhabitaten. Grund für die Anreize im ITQ-System zur Reduk-

tion von Beifängen wären die damit induzierten Kosten (u. a. Zeitauf-

wand zum Sortieren oder im Falle eines Discard-Verbots die 

Blockierung von Laderaum). Hierzu gibt es Untersuchungen (siehe 

u. a. Branch 2004), aber da es nur in sehr wenigen Fischereien z. B. 

ein Discard-Verbot gibt, sind kaum belastbare empirische 

Nachweise (s. o. zu Informationen aus Dänemark) vorhanden.  

 

Für den Ressourceneigentümer können sich auch Vorteile aus der 

Effizienzverbesserung ergeben, da Unternehmen, die kosteneffizien-

ter arbeiten und höhere Gewinne erzielen, stärker an den Kosten 

des Fischereimanagements beteiligt werden können. Dies wird u. a. 

in Island gemacht (siehe Matthiasson 2008). 

 

Einige empirische Ergebnisse in Ländern mit ITQ: 

 

- Steigende Quotenpreise in Neuseeland deuten auf positive 

Zukunftserwartungen und steigende Gewinne hin (Kerr et al. 

2003). 

- In Dänemark haben sich in einigen Flottensegmenten die 

betriebswirtschaftlichen Ergebnisse verbessert (siehe Bei-

spiele in Tabelle 1).   
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Tab. 1:  Betriebswirtschaftliche Ergebnisse in Dänemark 

(Anderson 2012) 

 

 

- In Dänemark reduzierte sich die Anzahl der Fischerei-

fahrzeuge um 25-30% in den ersten beiden Jahren (2007, 

2008 - Zitat Mogens Schou, Dänisches Ministerium) (siehe 

auch Tabelle 2)  

 

Tab. 2:  Entwicklung der Flottenkapazität in Dänemark (Anderson 

2012) 
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Nachteile handelbarer Fangquoten 

 

Als eine direkte Folge der Rationalisierung in der Flotte wird ein 

Verlust an Arbeitsplätzen befürchtet. Dies würde gerade in abge-

legenen Regionen zu sozialen Problemen führen, da dort alternative 

Arbeitsplätze fehlen würden. Der Wegfall von Arbeitsplätzen in 

Küstenregionen mit wenig Alternativen ist allerdings schon bisher 

ein Problem, und es werden deshalb über die Fischereiförderung 

Mittel zur Diversifizierung in den Regionen bereitgestellt. Bei dieser 

Diskussion muss allerdings bedacht werden, dass es eine generelle 

Tendenz in der Wirtschaft zur Substitution von Arbeit durch Kapital 

gibt, und warum sollte die Fischerei eine Ausnahme sein? Es gibt 

einige empirische Untersuchungen, die zeigen, dass es zu einer 

Verringerung der Flotte und zum Verlust von Arbeitsplätzen kommt 

(z. B. Neuseeland und Island). In Kanada wurde aber gleichzeitig 

beobachtet, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze zwar verringerte, 

die Einkommen der Beschäftigten aber durch Verbesserung der 

Vermarktungsbedingungen deutlich stiegen (Fisheries and Oceans 

Canada 2008).  

 

Was eng mit regionalen Veränderungen in der Fischerflotte zu-

sammenhängen kann, ist eine Veränderung bei den Anlandungs-

häfen. Aus Dänemark wird berichtet, dass sich Anlandungen in 

weniger Häfen konzentrieren.  
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Einer der Hauptkritikpunkte an der Fischerei im Allgemeinen ist 

deren negativer Einfluss auf das Ökosystem. Wie unter den 

Vorteilen aufgeführt, wird oft ohne wirklichen empirischen Nachweis 

angenommen, dass diese Einflüsse mit der Einführung von ITQs 

zurückgehen. Es könnte aber genauso gut sein, dass der Zwang zur 

Rationalisierung die Fischer dazu bringt, das Fanggerät mit den 

geringsten direkten Kosten, aber vielleicht den höchsten negativen 

externen Effekten einzusetzen. Ein anderes Problem könnte sein, 

dass Kosten zur Vermeidung von Beifang (in dem z. B. der Fang-

platz gewechselt wird) nicht in Kauf genommen werden, da eventuell 

schon hohe Kosten für die Rechte bezahlt worden sind. Einen 

Automatismus gibt es also nicht, sowohl im positiven wie negativen 

Sinne. 

 

Für die nachhaltige Nutzung der Bestände, gemeint ist die Fest-

legung der Gesamtfangmenge, sind immer noch die Eigentümer 

zuständig. Im EU-Ministerrat müssen weiterhin Entscheidungen über 

den Total Allowable Catch (TAC) getroffen werden. Es gibt auch hier 

keinen Automatismus, dass durch die Verteilung nationaler/EU-

weiter ITQs keine höheren Fangquoten beschlossen werden als 

wissenschaftlich empfohlen. Denn auch dann könnte es Situationen 

geben, dass die Fischer dringend auf Erlöse angewiesen sind und 

die Politik zu hohe Fangquoten beschließt. So berichtete der Fish 

Product Board (2007), dass es trotz ITQ in den Niederlanden weiter 

zur Überfischung gekommen ist. Diskutiert wird auch, dass einige 
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Fischer für kurzfristige Gewinne (als Art Trittbrettfahrer) überfischen 

könnten oder dass Fischer, die in Kürze ausscheiden werden, kein 

Interesse an langfristigen Erlösen haben und damit kurzfristig 

‚Kasse‘ machen wollen.  

 

Einer der am häufigsten diskutierten möglichen Nachteile ist die 

Konzentration von Fangrechten in wenigen Händen. Werden keine 

Restriktionen erlassen, könnte theoretisch eine Einzelperson oder 

Firma alle Fangrechte aufkaufen. In Neuseeland wurde eine ge-

wisse Konzentration nach Einführung der ITQ beobachtet (siehe 

u. a. Sumaila 2010). Insbesondere die kleine Küstenfischerei würde 

somit verschwinden, da es sehr attraktiv gerade für die Besitzer 

kleiner Fahrzeuge wäre, ihre Rechte zu verkaufen (die effizienten 

größeren Fahrzeuge können i. d .R. zu viel geringeren Kosten 

fangen). In vielen Ländern werden deshalb Vorsichtsregeln 

erlassen, indem z. B. kleine Küstenfischer ihre Rechte nicht an 

Eigner großer Fahrzeuge verkaufen dürfen (u. a. in Dänemark und 

den Niederlanden). Gleichzeitig wird kritisiert, dass Fischer Quoten 

nur verleihen könnten und als sogenannte ‚Sofafischer‘ zwar Geld 

für ihre Rechte bekommen, aber nicht mehr fischen gehen. In 

Dänemark könnte eine Zunahme bei den inaktiven Fahrzeugen 

darauf hindeuten, dass einige Fischer ihre Quoten verleihen 

(Andersen 2012).  
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Dieser Punkt hängt eng mit dem nächsten Kritikpunkt zusammen, 

dass der Staat Vermögen an Wenige verteilt. Im deutschen wie im 

dänischen Quotenverteilungssystem zählten historische Anlandun-

gen in einem Referenzzeitraum zur Festlegung des Anteils an der 

Gesamtquote für eine Fischart. Wer also kein Fischer war, konnte 

auch keine Quote ‚erfischen‘. Werden Quoten jetzt über einen 

längeren Zeitraum in Form von ITQ verteilt, haben die Fischer 

Sicherheit über den Fang und können z.B. ihrer Bank gegenüber 

mehr Sicherheiten vorweisen und es wird einfacher, einen Kredit zu 

bekommen. Da die Fangquote verkauft werden kann, hat der Staat 

Vermögen an die Fischer verteilt, da vorher kein Geld fließen 

konnte. Allerdings ist die Frage, ob dies als Nachteil von ITQ zu 

werten ist oder es sich nicht vielmehr um eine Verteilungsfrage 

handelt, die auch bei anderen Rechteverteilungssystemen, wie dem 

Emissionshandel, zu beantworten ist.  

 

Ein Problem, das es auf jeden Fall gibt, ist eine hohe 

Eintrittsschranke für junge Fischer, wenn nicht, wie in Dänemark, mit 

dem Quotenfonds Vorkehrungen getroffen werden, ihnen Quoten 

ohne Notwendigkeit des Kaufes zukommen zu lassen. Wenn nach 

der erfolgten Ausgangsverteilung Quoten nur noch über Kauf oder 

Leihen umverteilt werden können, müssen Newcomer zunächst viel 

Geld aufbringen, um überhaupt in die Fischerei eintreten zu können.  
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Einschätzung von ITQs 

 

Es ist nicht die Intention dieses Textes, eine Position für oder wider 

ITQs zu begründen. Das Ziel ist, die Vor- und Nachteile gegenüber 

zu stellen. Trotzdem sollen noch einige Einschätzungen zu den ITQs 

dargestellt werden, die im Hintergrund der Diskussion eine Rolle 

spielen (sollten).  

 

Wie zu Anfang erwähnt, wurden ITQs bisher vor allem in Ländern 

eingeführt, die eine relativ kurze Fischereihistorie oder die eine 

große gesamtwirtschaftliche Abhängigkeit vom Fischereisektor ha-

ben. Für die EU gilt dies, vielleicht mit sehr wenigen Ausnahmen, für 

kein Land. Von daher sehen viele in der Einführung einen starken 

Eingriff in gewachsene Strukturen oder ein Brechen von Rechts-

traditionen. Dies betrifft vor allem auch die sozialen Aspekte einer 

Einführung.  

 

Die Darstellung der Vor- und Nachteile sollte zeigen, welche Konse-

quenzen einer Einführung es abzuwägen gilt. Welche Ziele verfolgt 

man mit der Fischereipolitik? Sind diese Ziele mit der Einführung 

von ITQ zu erreichen oder sollten lieber andere Instrumente zum 

Einsatz kommen? Es sollte jedoch deutlich werden, dass sich einige 

der negativen Konsequenzen durch eine entsprechende Ausge-

staltung des ITQ-Systems vermeiden lassen. So folgte der Vor-

schlag der EU-Kommission für die GFP (KOM (2011) 425, Art. 27) 
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weitestgehend dem System in Dänemark mit u. a. der Aufteilung in 

zwei Gruppen (kleine und große Fahrzeuge).  

 

Wichtig ist auch zu erwähnen, dass ITQ mit anderen Maßnahmen 

gekoppelt werden können. Vielleicht ist es sinnvoll für einen Teil der 

Flotte ITQs einzuführen (z. B. für die pelagischen Segmente) und für 

andere eher ein Pool-System (wie in Deutschland die Verteilung von 

Quoten an Erzeugerorganisationen). Auch sollte näher analysiert 

werden, ob nicht doch gebietsbezogene Rechte, auch in Deutsch-

land, möglich wären. Generell gilt auch hier, dass man sich zunächst 

über die Ziele für die Fischereipolitik verständigen sollte, ehe man 

ein bestimmtes System einführt.  

 

Deutsches Quotensystem im Vergleich zu ITQs 

 
Abschließend soll noch kurz ein Blick auf das deutsche Quoten-

system im Vergleich zu einem ITQ-System geworfen werden. In 

Deutschland müssen Fischer eine Lizenz vorweisen, die an eine 

Ausbildung zum Fischwirt gebunden ist. Der Eintritt in die Fischerei 

ist aus diesem Grund limitiert. Die Quoten sind als individuelle, nicht-

handelbare Quoten (IQ) an das Fahrzeug gebunden. Die Erstvertei-

lung beruhte auf historischen Fängen vor der Zeit der Einführung der 

gemeinsamen Fischereipolitik zum 1.1.1983. Streng genommen 

wurde den Fischern auch ‚Vermögen‘ zugeteilt, da sie nichts für die 

Fangquote bezahlt haben. Ein Teil der Fangquoten wird auch an 

Erzeugerorganisationen en bloc verteilt. Diese organisieren dann die 
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interne Verteilung unter den Mitgliedern bzw. die EOs können auch 

untereinander Quoten tauschen. Es ist davon auszugehen, dass 

dabei versucht wird, die Ausfischung der Gesamtquote möglichst 

effizient zu erreichen, wie es auch ein ITQ-System erreichen sollte.  

 

Trotzdem kann in Deutschland eine Fangquote gekauft werden, 

denn bei Kauf eines Fahrzeugs wird die Quote mit erworben. 

Problem dabei ist, dass die Fangquote anschließend nicht einfach 

auf ein anderes Fahrzeug übertragen werden kann. Das gekaufte 

Fahrzeug muss in Fahrt gehalten werden (mit allen Folgekosten) 

und nur dann kann die Quote umverteilt werden. Dies bedeutet 

erhöhte Kosten für den Erwerber der Quote. Würde diese Regelung 

entfallen, hätte Deutschland ein klassisches ITQ-System. So ist es 

aber faktisch auch eins, nur dass die Kosten höher sind.  

 

Im Jahr 2011 war es in Deutschland für einen kurzen Zeitraum 

gestattet, Quoten dauerhaft von einem Fahrzeug auf ein anderes zu 

übertragen, wenn ersteres dauerhaft aus der Fischerei austritt. 

Hiervon wurde umfassend Gebrauch gemacht, und die Anzahl an 

Fahrzeugen im mittelgroßen demersalen Segment reduzierte sich 

nennenswert. 

 

Im deutschen System kann zwar faktisch kein Fischer seine Quote 

verlieren, praktisch besteht jedoch weiter keine Sicherheit über 

langfristige Erlöse, da dies nur Gewohnheitsrecht ist. Mit einem 
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verbrieften Recht auf einen Anteil an der Quote für die nächsten 15 

Jahre, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, wäre die 

Sicherheit aber größer und die Quote könnte auch als Sicherheit 

gegenüber den Banken genutzt werden. 

 

Ausblick 

 

In allen bisher eingeführten ITQ-Systemen werden unterschiedliche 

konkrete Regeln bezüglich Ausgangsverteilung, Rechtekonzen-

tration oder Handelsmöglichkeiten zwischen Flottensegmenten er-

lassen. Die EU-Kommission hatte sich entschieden, in ihren Vor-

schlägen für die neue Grundverordnung der Gemeinsamen 

Fischereipolitik ein am dänischen System angelehntes ITQ-System 

vorzuschlagen. Derzeit zeichnet sich ab, dass dieser Vorschlag aber 

weder im Fischereirat noch im EU-Parlament mehrheitsfähig ist.  

 

In diesem Text habe ich versucht, die Vor- und Nachteile von ITQs 

zu diskutieren, ohne eine Wertung für oder wider ITQs vorzu-

nehmen. Die unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten 

zeigen, dass es u. a. von den politischen Zielen für den 

Fischereisektor abhängt, welches Rechteverteilungssystem einge-

führt wird. Wichtig ist aber, dass bei der Diskussion über die 

zukünftige Ausgestaltung ein paar Grundprinzipien eine Rolle 

spielen sollten: längere Sicherheit über Fänge für die Fischer, Vor-

gaben zur Vermeidung von Rechtekonzentration, Anreize zur Ver-
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meidung von negativen externen Effekten und Prinzipien zur Er-

haltung der Küstenfischerei (falls dies ein politisches Ziel sein soll). 

 

Für Deutschland ist zu überlegen, ob man nicht statt eines 

faktischen ITQ-Systems (über die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu 

kaufen) ein reines ITQ-System mit Vorsichtsprinzipien einführt. Denn 

die hohen Kosten, um z. B. ein Fahrzeug in Fahrt zu halten, um die 

Quote mit einem anderen Fahrzeug abfischen zu können, führt nur 

zu unnötigen Kosten. Dazu gibt es faktisch keine Vorsichts-

mechanismen, um Rechtekonzentration oder Ausverkauf der 

Küstenfischerei zu verhindern. Zusätzlich sind die Eintrittshürden für 

junge Fischer hoch. All dies könnte dann bei Einführung eines 

neuen Systems geändert bzw. abgemildert werden.  
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